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 Veröffentlicht am 23.04.1992

Norm

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Begeht jemand eine Verwaltungsübertretung, dann hat der Staat ein konkretes ö entliches Recht (Hoheitsrecht), den

Täter wegen dieser strafbaren Handlung zu verfolgen. Der Täter selbst hat zwar das Recht, daß dieses Strafverfahren

den prozessualen Bestimmungen gemäß durchgeführt wird, er hat aber kein Recht, gegen sich eine Anzeigeerstattung

zu erwirken oder wegen der von ihm begangenen Straftat verfolgt zu werden.
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